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      Erläuterungen 

für das Ausfüllen des Meldescheins „An-/Um-/Abmeldung“ 
 

 
1. Als zur Anmeldung verpflichtete Person haben Sie einen Meldeschein für die 

Anmeldung auszufüllen, zu unterschreiben und bei der Meldebehörde ab-
zugeben. Familienangehörige mit denselben bisherigen und künftigen Wohnun-
gen sollen gemeinsam einen Meldeschein verwenden. Alle Familienmitglieder
ab dem 16. Lebensjahr müssen den Meldeschein unterschreiben. Sofern mehr
als vier Personen anzumelden sind, verwenden Sie bitte einen weiteren Meldeschein. 

 
2. Füllen Sie den Meldeschein bitte wahrheitsgemäß und lückenlos in deutlicher 

Schrift aus. Falls keine Angaben zu machen sind, streichen Sie bitte das entspre-
chende Feld. Legen Sie Personalausweis, Pass, Personenstandsurkunden und 
sonstige Unterlagen zum Nachweis der Richtigkeit Ihrer Angaben vor. 

 
3. Unterliegen Sie als Soldatin / Soldat der Bundeswehr der Meldepflicht, so ma-

chen Sie bitte über Dienstgrad, Truppenteil und Dienststelle keine Angaben. Be-
ziehen Sie eine Gemeinschaftsunterkunft, so geben Sie bitte als Wohnung ent-
weder den Namen der Kaserne oder Straße und Hausnummer Ihrer Unterkunft 
mit dem Zusatz „Bundeswehrunterkunft“ an. 

 
4. Die Gemeindekennzahl, die statistischen Zwecken dient und nicht mit der Post-

leitzahl identisch ist, wird von der Meldebehörde eingetragen. 
 
5. Tragen Sie bitte Ihre bisherige Wohnung auch dann ein, wenn sie beibehalten 

wird. Bestehen darüber hinaus noch weitere Wohnungen, so tragen Sie diese bit-
te in dem entsprechenden Feld für weitere Wohnungen des Beiblattes ein. Wird 
die bisherige Wohnung nicht beibehalten, bestehen aber neben der neuen Woh-
nung noch weitere Wohnungen, so geben Sie bitte bezüglich dieser Wohnungen 
an, in welcher Gemeinde Ihre vorwiegend benutzte Wohnung bisher lag bzw. 
künftig liegt. 

 
6. Angaben zur vorwiegend benutzten Wohnung (Hauptwohnung) kommen nur in 

Betracht, wenn Sie und die gleichzeitig angemeldeten Familienangehörigen meh-
rere Wohnungen im Bundesgebiet haben. Hauptwohnung eines verheirateten 
Einwohners, der nicht dauernd getrennt von seiner Familie lebt, ist die vorwie-
gend benutzte Wohnung der Familie. Nur in Zweifelsfällen ist die Hauptwohnung 
dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen der Person liegt. Jede neben 
der Hauptwohnung bestehende weitere Wohnung im Bundesgebiet ist eine Ne-
benwohnung. 
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7. Geben Sie bitte an, welcher Religion Sie angehören. 
 
8. Geben Sie bitte das Datum der (letzten) Eheschließung an. 
 
9. Unter den Begriff „Kind“ im einkommensteuerrechtlichen Sinne fallen die Kinder, 

die mit der steuerpflichtigen Person im ersten Grad verwandt sind; dies sind leib-
liche Kinder (eheliche, für ehelich erklärte, nicht eheliche Kinder) und Adoptivkin-
der. Pflegekinder sind solche Kinder, mit denen die steuerpflichtige Person durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer ausgerichtetes Band verbunden ist und 
die im Haushalt aufgenommen sind. Besteht das Kindschaftsverhältnis nur zu ei-
nem Elternteil, so geben Sie bitte die entsprechende Nummer (1, 2 oder 3) an. 

Seite 2 von 2 

 


	Erläuterungenfür das Ausfüllen des Meldescheins „Anmeldung“

